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ùcld. Medaille Zürich 1894 GYSEL & ODINOA vorm. BRÄNDLI & Cie. Telegramme: Asphalt Hofgeis

Telephon Holzzenent-, Daeiipappen- and Isoliernittel-Fsbrlk Telephon

empfehlen sich für Spezialitäten : Ssphaîtsrtaiîen alier Art, wasserdichte !s®!i®rungen, Trocken-

lagung feuchter Lokale, AsphaiWerrassstä mit und ohne Plättlibelag, Hclzpüästerungsti'
Konkurrenzpreise. 1728 SCiesklaba-Däehsr, Parquets in Asphalt. Weitgehende Saranii?

Schwei*. fiolziHdMtric-UereiH.
®erid)t an îteit Spinels. §ankl5= u«& 3nkiftne^3ereiis.

©rugg, 2. $uni 1914.

§ür bie fdfweiz. fjolzlnbuftrte (fRutjholzhanbel, ©ägerei»
geroerbe, ffobelwertsbetrteb unb èiftenfabrifation) ift baS

ffahr 1913 im allgemeinen fehr ungünftig oerlaufen.
2Bol)l roenige ©efctjäfte werben, wenn fie taufmännifd)

inoeniiert unb bilanziert haben, neben ben normalen
3Ibfd)retbungen noch bie ©rübrigung eines richtigen SinfeS
für baS tnoeftterte ©igenfapital tonfiatteri haben. ®aS
ganse ©efdEjdftëja^r ftanb unter bem fRegime ber ©an»
unb ©elbtrifis, unb bitter hat eS fiel) in btefer $eit ge=

rächt, baff aßen SSBarnungen ber gachpreffe jum ïro'g
fleh oiele Heinere unb größere ©etriebe teilroeife über
ihre SRittel hinaus ober ohne auf bie f^roet«. 93erljält=
niffe fRüdficht ju nehmen, mafdjinell ju leiftungSfähig
eingerichtet hatten.

®ie größeren @efc!)äfte fugten ihren Slbfatj jur
De etung oon 3tnfen unb ©pefen auf ber |jöbe ju halten,
otele unb meift Heinere roaren, um flüffige Littel zu
haben, zu forcierten Verläufen gezwungen. ®urd) aü
biefe Umftänbe entftanb eine fßreiSfchleuberel, gegen bie
alte wohlmetnenben fRatfdjläge ber Çadjjpreffe unb ein>

Zelner zuoerft eidlicherer ©erufstollegen nichts auszurichten
oermochten. ©lelfach ®urbe topflos über ©orb geworfen
unb nur wenige gaben ftd) fRed)enfd)aft barüber, wte [ich
ber ©tnfauf beS fRohhoIzeS im fierbfi wohl geftalten
roerbe. ®er ferbft ïam, aber ohne billigere fßreife zu
bringen. ©djöneS SRaterial war teurer, mittleres muffte
man zu alten greifen laufen unb nur für geringerem
SRaterial trat im allgemeinen eine Schwächung ber
greife ein. fRunblfolz läßt fid) eben nicht beliebig probu»
Zteren. ®er SBalbbefißer hat es weiften s in ber tpanb,
burch ®tnfchrän!ung ber fiiebe auf ben SJlartt einzu=
roirîen. ®a§ würbe auch metfienS getan ; in ben Staats»
unb ©emeinbewalbungen ïam. um bie nötigen fforft»
annahmen zu haben, mehr Sauhnuhhols. wie ©fchen,
Stegen unb ©uchen, bie otel weniger wie IRabeHjolj oom
©aumartte abhängig finb, zum ©tnfdjlag. (@fdhen für
»Et unb anbere ©portartifel, ©idien unb buchen oon
geringerer Dualität für ©ifenbahnf'djwellen.)

wer Import an fRunbholz. fowte Schnittholz hat zu»
folge btefer ungünftigen Umftänbe bebeutenb nachgelaffen.

Junten unb wollten bie meift fapitaltraftigen,
nfi* ^en ©ooßhanbelsftrmen bie ff3relS[c£)Ieuberet

T mümadhen, ba fie ihr SRaterial aus feften fpänben
8" greifen getauft hatten, anbernteilS war

auh infolge ber fchwad)ern ©efchäftigung ber 3n»rR allgemeinen nicht möglich, bie fonft üblichen
Fretter als ©erpadtungSmaterial in ber ©d)weiz

nit. i."
2®<>hl wenige ber beïannten tnlänbifchen

bte ft-rcT au§länbifd)en ©çportftrmen werben mehr als
£ threS bisherigen 3ahreSumfat)eS erreicht haben,

bpfifc J* mfien waren wohl bie reinen f>obelmerfS=
ber baran. 2Bäf)renb fpolzgefhäfte mit ©ägereibetrieb

ihre Inlagen noch Zur ©efdjaffung oon Qnbuftrte-fwlz
unb zur ©erooUftänbigung ber ©orräte, ïapitalïrâftigere
mit bem ©infehmit oon fmrtbnlz, einigermaßen in ©ang
halten tonnten, fo mußten bie reinen fwbetmerte, bie

ausfchließlich oom ©aumartte abhängig ftnb, unb ntd)t
auf Stapel arbeiten tonnten, ben ©elrteh ftißegen unb
bazu zu greifen oetfaufen, bei benen ein ©erbtenfi auS»

gefchloffen war. ©illtgeS SRaterial hatte man nicht zur
.ßanb, ba foldjeS meiftenS aus Slmerita, ©hieben unb
Dfterreich burch beutfdje Importeure Z" un§ gelangt.
SBenn auch 9*9*" ^ahre§fd)luß bie bei unS gut einge»

führten amerifanifchen gußbobenhölzer im greife ftart
nachgaben, fo tonnte man mangels SBebarf baoon nidhtS
profitieren.

®te Kiftenfabrifalion war reoh ziemlich gut, aber nur
Zu unlohnenfien greifen befchäftigt unb bereits haben
Zwei ber größern ©tabtiffemente biefer Branche fonturS=

amtlidh liquibiert, währenb ein britteS in freiwillige
Siquibation getreten ift.

©in bebeutenbeS, fehr letftungSfähigeS ©ef'dfäft tann
für baS Qahr 1913 teine ®ioibenbe entrichten, währenb
in ben beiben ©orfahren je 6% zur 9tuSzahtung gelangten.

®ie fchweizerifche ^olzinbuftrie leibet an zu großer
Konfurrenz, unb am empftnblichfien baburd), baß ftch

auf ihrem ©ebtete zu wenig taufmännifch gefc£)ulte Sente

betätigen. Halfulation unb ^Buchführung ftnb oielen

fremb, unb eS ift nur zu wfinfdjen, baß bie oom Schweiz,
fpolzinbuftrle ©erein im ijaßre 1913 erftmalS eingeführten
©uchhaltungS» unb SMMationSturfe halb bie nötige
©efferung bringen.

®aS ©ilb, baS bie ©rauche bietet, ift tein günftigeS.
Äonfurfe unb fltachlaßoerträge finb an ber SageSorbnurtg;
bazu Seibenfdhaft beim ©tntauf an öffentlichen Steige»

rangen, beim ©ertauf zu wenig Kaltulalion, Überlegung
unb fRüdgrat. ©Zirb eS nicht möglich, bie ©erhältniffe
burch ^ufammenfchluß ber tletnen ©etrlebe zu ©enoffen»

fchaften, ber mittlem unb größern zu Qntereffengemein»

fchaften, in irgenb einer ffrorm zu fanieren, fo tonnten
bie nächften Qahre noch manche ©riftenj tofien. ©teüeid)t

bricht auch tn unferer ©randje einmal „fRot ©ifen".
3llfo eine recht ungünftige ©iluation, imit ber man

ftch am ^ahreSfchluffe abfinben mußte. Sein ©erbienft
am ?ßcobutt, unb ben neuen fRohftoff wieber teuer tn

^änben.

|)erotèitmtg
über bie

5lcfietef9fc»=®etfi(|entits i» öw Stallt öärifl.
(©om 23. SRai 1914.)

A. Jlünetitetne yeftimtntntaen.
2lrt. 1. 3ur SRilberung ber wirtfthaftlichen folgen

oorübergehenber 5lrbeitSlofigteit gewährt bie ©tabt ffüoieh

unfelbftänbig erwetbenben ©erfonen beiber ©efchledhter

ihre ©ethülfe burch;
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d^6. Neâsîltv Xiîriâ I3S4 â vorm. MâkMU K LZê. ràgkLMMê! /ispdsît No?8à

àsàMWZk" Mî8g!îZ?MZ!-fâ!M
«lupköklvv stok à Spsàtitài! : KsxàitA'bsiîsn-àr árt, «sZZsriiiskts îssIissllNDEN, îwoîiêîl-
Isgung îsuvkts-- i.sks!s, KZpksîèîsi'1'SsISû mit itvà tàs ?Iâtt>ibs>»K. îisl^zzZîssisi'ungW^

ÜMiüittMMSS. 1728 Amskià-iZÂàc, t'îil-quà in kspksîî. DchigsiiSûà g»tîê.

ZchMèiZ!. hslri»a«nie-vert!«.
Bericht an den Schweiz. Handels- und Mustrie-Berein.

Brugg, 2. Juni 1914.

Für die schweiz. Holzindustrie (Nutzholzhandel, Sägerei-
gewerbe, Hobelwerksbetrieb und Kistenfabrikation) ist das

Jahr 1913 im allgemeinen sehr ungünstig verlaufen.
Wohl wenige Geschäfte werden, wenn sie kaufmännisch

inventiert und bilanziert haben, neben den normalen
Abschreibungen noch die Erübrigung eines richtigen Zinses
für das investierte Eigenkapital konstatiert haben. Das
ganze Geschäftsjahr stand unter dem Regime der Bau-
und Geldkrisis, und bitter hat es sich in dieser Zeit ge-
rächt, daß allen Warnungen der Fachpresse zum Trotz
sich viele kleinere und größere Betriebe teilweise über
ihre Mittel hinaus oder ohne auf die schweiz. Verhält-
nisse Rücksicht zu nehmen, maschinell zu leistungsfähig
eingerichtet hatten.

Die größeren Geschäfte suchten ihren Absatz zur
Deckung von Zinsen und Spesen auf der Höhe zu halten,
viele und meist kleinere waren, um flüssige Mittel zu
haben, zu forcierten Verkäufen gezwungen. Durch all
diese Umstände entstand eine Preisschleuderei, gegen die
alle wohlmeinenden Ratschläge der Fachpresse und ein-
zelner zuversichtlicherer Berufskollegen nichts auszurichten
vermochten. Vielfach wurde kopflos über Bord geworfen
und nur wenige gaben sich Rechenschaft darüber, wie sich
der Einkauf des Rohholzes im Herbst wohl gestalten
werde. Der Herbst kam, aber ohne billigere Preise zu
bringen. Schönes Material war teurer, mittleres mußte
man zu alten Preisen kaufen und nur für geringeres
Material trat im allgemeinen eine Schwächung der
Preise ein. Rundholz läßt sich eben nicht beliebig produ-
zieren. Der Waldbesitzer hat es meistens in der Hand,
durch Einschränkung der Hiebe auf den Markt einzu-
wirken. Das wurde auch meistens getan; in den Staats-
und Gemeindewaldungen kam. um die nötigen Forst-
ànahmen zu haben, mehr Laubnutzholz, wie Eschen,
Elchen und Buchen, die viel weniger wie Nadelholz vom
Baumarkte abhängig sind, zum Einschlag. (Eschen für
«n und andere Sportartikel, Eichen und Buchen von
geringerer Qualität für Eisenbahnschwellen.)

Der Import an Rundholz, sowie Schnittholz hat zu-
sotge dieser ungünstigen Umstände bedeutend nachgelassen,

-shells konnten und wollten die meist kapitalkräftigen.
ìîchen Großhandelsfirmen die Preisschleuderei

cht untmachen, da sie ihr Material aus festen Händen

z ^ Preisen gekauft hatten, andernteils war
auch infolge der schwächern Beschäftigung der In-

^gemeinen nicht möglich, die sonst üblichen
n Bretter als Verpackungsmaterial in der Schweiz

nà. àhl wenige der bekannten inländischen Im-
di» ausländischen Exportfirmen werden mehr als

?s>te ihres bisherigen Jahresumsatzes erreicht haben.
V^à^sten waren wohl die reinen Hobelwerks-

her daran. Während Holzgeschäfte mit Sägereibetrieb

ihre Anlagen noch zur Beschaffung von Industrie Holz
und zur Vervollständigung der Vorräte, kapitalkräftigere
mit dem Einschnitt von Hartholz, einigermaßen in Gang
halten konnten, so mußten die reinen Hobelwerke, die

ausschließlich vom Baumarkte abhängig sind, und nicht
auf Stapel arbeiten konnten, den Betrieb stillegen und
dazu zu Preisen verkaufen, bei denen ein Verdienst aus-
geschlossen war. Billiges Material hatte man nicht zur
Hand, da solches meistens aus Amerika, Schweben und
Österreich durch deutsche Importeure zu uns gelangt.
Wenn auch gegen Jahresschluß die bei uns gut einge-
führten amerikanischen Fußbodenhölzer im Preise stark
nachgaben, so konnte man mangels Bedarf davon nichts
profilieren.

Die Kistenfabrikation war noch ziemlich gut, aber nur
zu unlohnensten Preisen beschäftigt und bereits haben
zwei der größern Etabliffemente dieser Branche konkurs-

amtlich liquidiert, während ein drittes in freiwillige
Liquidation getreten ist.

Ein bedeutendes, sehr leistungsfähiges Geschäft kann

für das Jahr 1913 keine Dividende entrichten, während
in den beiden Vorjahren je llcho zur Auszahlung gelangten.

Die schweizerische Holzindustrie leidet an zu großer
Konkurrenz, und am empfindlichsten dadurch, daß sich

aus ihrem Gebiete zu wenig kaufmännisch geschulte Leute

betätigen. Kalkulation und Buchführung sind vielen

fremd, und es ist nur zu wünschen, daß die vom Schweiz.
Holzindustrie Verein im Jahre 1913 erstmals eingeführten
Buchhaltung^ und Kalkulationskurse bald die nötige
Besserung bringen.

Das Bild, das die Branche bietet, ist kein günstiges.
Konkurse und Nachlaßverträge sind an der Tagesordnung;
dazu Leidenschaft beim Einkauf an öffentlichen Steige-

rungen, beim Verkauf zu wenig Kalkulation, Überlegung
und Rückgrat. Wird es nicht möglich, die Verhältnisse
durch Zusammenschluß der kleinen Betriebe zu Genossen-

schaffen, der mittlern und größern zu Jntereffengemein-
schaffen, in irgend einer Form zu sanieren, so könnten

die nächsten Jahre noch manche Existenz kosten. Vielleicht

bricht auch in unserer Branche einmal „Not Eisen".
Also eine recht ungünstige Situation, mit der man

sich am Jahresschlüsse abfinden mußte. Kein Verdienst

am Produkt, und den neuen Rohstoff wieder teuer w
Händen.

Versednung
über die

MMsskü-VerWriiU i» der TMZürich.
(Vom 23. Mai 1914.)

/X. Allgemeine Bestimmungen.
Art. 1. Zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen

vorübergehender Arbeitslosigkeit gewährt die Stadt Zürich
unselbständig erwerbenden Personen beider Geschlechter

ihre Beihülse durch:
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a) ©rricljtung etner ftäblifcfjert 3Setfic^etungë£affe gegen
ArbeitSlofigfelt ;

b) ©ewäfjrung non 3ufd)üffen an arbeitSlofe unfelb»
ftänbige ©rwerbenbe, bie bei prioaten Drganifationen
für ArbeitSlofen-Verjtcherung (©ewerffdjaften ufw.)
auf bem SCßege ber ©elbfibülfe gegen bie folgen
ber ArbeitSlojtgfett oerfidtjert finb.

Art. 2. ®ie Ausrichtung non Saggelbern an SCrbeit§=>

lofe burdE) bie ftäbtifche VerftcherungSfaffe gegen Arbeits»
lojrgfett ober burdh bie prinaten Organifationen, bie für
ihre arbeitSlofen üJiitglteber auf 3ufchüffe ber ©tabt An--

fprudj ergeben, ift an folgenbe Veblngungen geînûpft :

©te ArbeitSlofigfeit muff unoerfdljulbet, ber Arbeits»
lofe arbeitsfähig unb arbeitswillig fein.

©te üluSridjtung non Saggelbern barf nicht erfolgen :

a) wenn ber ArbeitSlofe feine ©teile ohne triftige
©rünbe oerlaffen hat;

b) wenn bie SlrbeitSlofigfett bie golge eines Verhaltens
ift, baS nach ben Veftimmungen beS etbgenöfftfd)en
CbligationenrechteS unb beS eibgen. gabrifgefetjeS
Zur fofortigen ©ntlaffung berechtigte;

c) währenb ber ©auer eines ©tretfeS ober ber Auf»
re^terhaltung etner ©petre, wenn bie ArbeitSloftg»
fett bie golge beS ©treifeS ober ber ©perte ift;

d) währenb ber ©auer ber AuSfperrung, wenn bie
9lrbeitslo ftg feit bie golge einer AuSfperrung ift,
ber Streifs ober Sperren im gleichen ©ewerbe
norangegangen ftnb;

e) währenb ber ©auer ber Arbeitsunfähigfett, wenn
bie ArbeitSlofigfett bte golge non Kranfheit, Unfall
ober ftnoaltbität ift;

f) wenn ber ArbeitSlofe etne ihm angebotene, feinen
Kräften angemeffene unb bie fpätere ^Bieberaus»
Übung feines VetufeS nicht beetnträdjtigenbe Arbeit
ohne jwingenbe ©rünbe auSfchlägt;

g) wenn ber ArbeitSlofe wiffentlidh falfdje Angaben
über foldjje Verhättniffe madfjt, oon benen VezugS»
beredhtigung ober fjölje ber Saggelber abhangen.

B. Stäbtifdje Dcrficljmittçjsfaffe gegen
îtrbeiislofigfcit,

Art. 3. ©er ftäbtifcljen VerftcherungSfaffe gegen
ArbeitSlofigfelt fann jebe unfelbftänbig erwerbenbe tßer=
fon männlichen ober weiblichen ©efchledjtS beitreten, bie

a) feit mlnbeftenS 6 ailonaten in ber ©tabt 3üri<h
ununterbrochen niebergelaffen ift;

b) währenb mlnbeftenS 3 SJionaten hiec tn Arbeit
geftanben hat unb arbeitsfähig ift;

c) nicht fchon anberweitig gegen ArbeitSlofigfett oer»
ftdhert ift;

d) baS 16. AlterSfahr jurücfgelegt hat.
Art. 4. 2Ber ber Kaffe beitreten will, hat ein oon

ber Verwaltung aufgeteiltes Anmelbeformular genau
unb wahrheitsgetreu auszufüllen. SUiit bem ausgefüllten
Anmeldeformular finb ber Verwaltung bte amtlichen
AuSweife über StteberlaffungSbauer, Alter unb ßioilftanb
(VteberlaffungS» ober AufenthaltSbewilligunp, Familien»
fdhetn) oorjulegen, fowie ein AuSwelS beS Arbeitgebers
über Art unb ©auer beS bisherigen ArbeitSoerhältniffeS.

Auf Verlangen ber Verwaltung ift aufjetbem über
bte Arbeitsfähigfett ein ßeugnis beS Vertrauensarztes
ber VerfiçherungSfaffe beizubringen. ®aS QeugntS wirb
unentgeltlich auSgeftellt.

Art. 5. ©le Verfeuerten finb oerpflichtet, alle Ver»
änberungen in ihren gamilien» unb ArbeitSoerhältniffen,
bie nach ben Veftimmungen biefer Verorbnung ihr Ver»
hältniS jur VerftcherungSfaffe unb bie Vedute unb Pflichten
ihrer Vîitgltebfchaft beetnfluffen, unoerzügltch ber Ver»
waltung anzuzeigen.

Axt. 6. ®ie SRitgliebfdhaft unb mit ihr alle Accote

an bie Kaffe erlösen burdh Sob, Veitritt zu einet

anbern VerftcherungSfaffe gegen ArbeitSlofigfett, Aufgabe
beS SOBohnfiheS tn ber ©tabt 38rith» ©tntritt gänjiidjet
3noalibität ober erheblicher bleibenber Vermtnberung
ber Arbeitsfähigfeit, freiwilligen Austritt unb AuSfdhlujj,

Art. 7. SJtitglieber, bie oon 3ürich weggezogen finb,

fönnen nach ihrer SRücffehr ber VerftcherungSfaffe fofort
wteber beitreten, fofetn ihre Abwefenhett oon 3üritf)
nicht länger als ein gahr gebauert hat. 2Benn folche

Vlitglieber oor ihrem SBegzuge oon 3üricl) ber Kafje

3 gahre angehört unb tnnert biefer 3ett feine Saggelber

bezogen haben, erlangen fee bte VezugSberedfjtigung für

Saggelber fdfjon 3 SJlonate nach ihrem SBieberetntritte,

Art. 8. Verficherte, welche ihre Vfltcf)ten gegen bie

Kaffe nicht erfüllen ober btefe burch wiffentlidh falfdje In-
gaben ober fonftwte fchäbigen, fönnen zettweife ober für

immer auSgefdhloffen werben, gehlbare fönnen bem Straf»

richter übermiefen unb zu ©djabenerfah angehalten werben.

über ben AuSfdfjlufj unb über etn fpätereS SSBieber»

aufnahmegefudh entfdfjeibet bie VerwaltungSfommiffton,
Art. 9. gfir Verficherte, bie auS etner Verfid)erung§»

faffe gegen ArbeitSlofigfeit etner anbern fchweizetifc|en
©emeinbe in bie ftäbtifche VerfiçherungSfaffe übertreten,

fönnen bie griffen zur ©rlangung ber 9Jtitgltebfd)aft unb

ber VezugSberedjtigung gefügt werben, fofern mit bei

betreffenben ©emeinbe eine Vereinbarung über ©egen»

feitigfeit befteht.
Art. 10. ®te Verjtcherten haben an bte Kaffe wöchent»

liehe Veiträge z« entrichten, beren Çôhe oon ihrem

SageSoerbienft abhängt.
©er wöchentliche Veitrag beträgt ohne Unterfchieb

ber VerufS» unb gamiltenoerhältniffe für Verfuhrt«
mit etnem SageSoerbienft bis unb mit gr. 4 gr. —.15

mit einem SageSoerbienft oon gr. 4—6 gr. —.25

mit einem SageSoerbienft über gr. 6 gr. —.35.'*"
®ie Veiträge finb währenb ber ganzen ©auer bei

SJtitgliebfdhaft zu entrichten, unb zwar wöchentlich im

oorauS, erftmalS für bie SBodhe, tn welcher ber Sei»

fieberte ber Kaffe beitritt.
SÖBer mehr als 13 SBodhenbeiträge fdhulbet unb fie

auf fdjriftltche Vtahnung hiu nicht entrichtet, fann oon

ber Kaffe auSgefdhloffen werben, ©te f<hon bezahlten

Veiträge werben nicht zurüeferftattet.
Art. 11. ©er arbeitslos geworbene Verficherte h"'

fich unter Vorweifung fetneS VlitgliebbudjeS unb eine?

AuSwetfeS beS letzten Arbeitgebers über bie Utjadje bei

ArbeitSlofigfeit unoerzüglid) bei ber Verwaltung ber Vet»

ficherungSfaffe zu melben.
©ie Verwaltung hat unter Anhörung ber Verführten

ZU prüfen, ob bie ArbeitStofigfeit unoerfcfjulbet ift.
Art. 12. ©er ArbeitSlofe ift oerpflichtet, ihm P9*

wtefene paffenbe Arbeit anzunehmen, auch fold^e

halb fetneS VerufeS. @S barf ihm jeboch nicht gugemutet

werben, Arbeit zu nehmen in Vetrteben, weldje bie o#
üblidhen ArbeitSbebtngungen nicht innehalten ober w

benen ein ©treif, eine ©perre ober eine AuSfperrunj

anhängig ift.
3fi für unoerfdhulbet arbeitSlofe Verficherte pafW

Arbeit oorhanben, fo wirb fie ihnen burdh baS ftäbt#
Arbeitsamt oor ben übrigen, nidhtoerfidherten ArbeitSlofe

zugemieien. :

Art. 13. ArbeitSlofen Verftdherten, benen eine ou-

wärtige Arbeitsgelegenheit angewiefen worben ift, '""jj

für bie Steife bie gahrtentfdf)äbigung unb etn

gewährt werben.
Sebige Verficherte finb, wenn nicht ftichhaltige ©#

grünbe beftehen, gegen ©ewährung ber gahrtentf^äbigf^
unb eines SagpelbeS zur Annahme auswärtiger AtW-

gelegenheit verpflichtet.
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u) Errichtung einer städtischen Verstcherungskasse gegen
Arbeitslosigkeit;

d) Gewährung von Zuschüssen an arbeitslose unselb-
ständige Erwerbende, die bei privaten Organisationen
für Arbeitslosen Versicherung (Gewerkschaften usw.)
auf dem Wege der Selbsthülfe gegen die Folgen
der Arbeitslosigkeit versichert sind.

Art. 2. Die Ausrichtung von Taggeldern an Arbeits-
lose durch die städtische Versicherungskasse gegen Arbeits-
losigkeit oder durch die privaten Organisationen, die für
ihre arbeitslosen Mitglieder auf Zuschüsse der Stadt An-
spruch erheben, ist an folgende Bedingungen geknüpft!

Die Arbeitslosigkeit muß unverschuldet, der Arbeits-
lose arbeitsfähig und arbeitswillig sein.

Die Ausrichtung von Taggeldern darf nicht erfolgen:
a) wenn der Arbeitslose seine Stelle ohne triftige

Gründe verlassen hat;
b) wenn die Arbeitslosigkeit die Folge eines Verhaltens

ist, das nach den Bestimmungen des eidgenössischen
Obligationenrechtes und des eidgen. Fabrikgesetzes

zur sofortigen Entlassung berechtigte;
e) während der Dauer eines Streikes oder der Auf-

rechterhaltung einer Sperre, wenn die Arbeitslostg-
kett die Folge des Streikes oder der Sperre ist;

<1) während der Dauer der Aussperrung, wenn die

Arbeitslosigkeit die Folge einer Aussperrung ist,
der Streiks oder Sperren im gleichen Gewerbe
vorangegangen sind;

s) während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit, wenn
die Arbeitslosigkeit die Folge von Krankheit, Unfall
oder Invalidität ist;

k) wenn der Arbeitslose eine ihm angebotene, seinen
Kräften angemessene und die spätere Wiederaus-
Übung seines Berufes nicht beeinträchtigende Arbeit
ohne zwingende Gründe ausschlägt;

z;) wenn der Arbeitslose wissentlich falsche Angaben
über solche Verhältnisse macht, von denen Bezugs-
berechtigung oder Höhe der Taggelder abhängen.

L. Städtische verstcherungskasse gegen
Arbeitslosigkeit.

Art. 3. Der städtischen Verstcherungskasse gegen
Arbeitslosigkeit kann jede unselbständig erwerbende Per-
son männlichen oder weiblichen Geschlechts beitreten, die

n) seit mindestens 6 Monaten in der Stadt Zürich
ununterbrochen niedergelassen ist;

d) während mindestens 3 Monaten hier in Arbeit
gestanden hat und arbeitsfähig ist;

o) nicht schon anderweitig gegen Arbeitslosigkeit ver-
sichert ist;

ä) das 16. Altersjahr zurückgelegt hat.
Art. 4. Wer der Kasse beitreten will, hat ein von

der Verwaltung aufgestelltes Anmeldeformular genau
und wahrheitsgetreu auszufüllen. Mit dem ausgefüllten
Anmeldeformular sind der Verwaltung die amtlichen
Ausweise über Niederlassungsdauer, Alter und Zivilstand
(Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung, Familien-
schein) vorzulegen, sowie ein Ausweis des Arbeitgebers
über Art und Dauer des bisherigen Arbeitsverhältnisses.

Auf Verlangen der Verwaltung ist außerdem über
die Arbeitsfähigkeit ein Zeugnis des Vertrauensarztes
der Versicherungskasse beizubringen. Das Zeugnis wird
unentgeltlich ausgestellt.

Art. 5. Die Versicherten sind verpflichtet, alle Ver-
änderungen in ihren Familien- und Arbeitsverhältnissen,
die nach den Bestimmungen dieser Verordnung ihr Ver-
hältnts zur Versicherungskasse und die Rechte und Pflichten
ihrer Mitgliedschaft beeinflussen, unverzüglich der Ver-
waltung anzuzeigen.

Art. 6. Die Mitgliedschaft und mit ihr alle Rechte

an die Kasse erlöschen durch Tod, Beitritt zu einer

andern Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit, Aufgabe
des Wohnsitzes in der Stadt Zürich, Eintritt gänzlicher

Invalidität oder erheblicher bleibender Verminderung
der Arbeitsfähigkeit, freiwilligen Austritt und Ausschluß.

Art. 7. Mitglieder, die von Zürich weggezogen sind,

können nach ihrer Rückkehr der Verstcherungskasse sofort

wieder beitreten, sofern ihre Abwesenheit von Zürich

nicht länger als ein Jahr gedauert hat. Wenn solch«

Mitglieder vor ihrem Wegzuge von Zürich der Kasse

3 Jahre angehört und innert dieser Zeit keine Taggelder

bezogen haben, erlangen sie die Bezugsberechtigung für

Taggelder schon 3 Monate nach ihrem Wiedereintritte.
Art. 8. Versicherte, welche ihre Pflichten gegen die

Kasse nicht erfüllen oder diese durch wissentlich falsche An-

gaben oder sonstwie schädigen, können zeitweise oder für

immer ausgeschlossen werden. Fehlbare können dem Straf-

richter überwiesen und zu Schadenersatz angehalten werden.

über den Ausschluß und über ein späteres Wieder-

aufnahmegesuch entscheidet die Verwaltungskommission.
Art. V. Für Versicherte, die aus einer Versicherung-

lasse gegen Arbeitslosigkeit einer andern schweizerischen

Gemeinde in die städtische Verstcherungskasse übertreten,

können die Fristen zur Erlangung der Mitgliedschaft und

der Bezugsberechtigung gekürzt werden, sofern mit der

betreffenden Gemeinde eine Vereinbarung über Gegen-

settigkeit besteht.
Art. 10. Die Versicherten haben an die Kasse wöchent-

liche Beiträge zu entrichten, deren Höhe von ihrem

Tagesverdienst abhängt.
Der wöchentliche Beitrag beträgt ohne Unterschied

der Berufs- und Familienverhältnisse für Versicherte
mit einem Tagesverdienst bis und mit Fr. 4 ^ Fr. —.1b

mit einem Tagesverdienst von Fr. 4—6 — Fr. —.25

mit einem Tagesverdienst über Fr. 6 — Fr. —.35. "
Die Beiträge sind während der ganzen Dauer d«

Mitgliedschaft zu entrichten, und zwar wöchentlich im

voraus, erstmals für die Woche, in welcher der Ver-

sicherte der Kasse beitritt.
Wer mehr als 13 Wochenbeiträge schuldet und sie

auf schriftliche Mahnung hin nicht entrichtet, kann von

der Kasse ausgeschlossen werden. Die schon bezahlten

Beiträge werden nicht zurückerstattet.
Art. 11. Der arbeitslos gewordene Versicherte hat

sich unter Vorweisung seines Mitgliedbuches und eines

Ausweises des letzten Arbeitgebers über die Ursache der

Arbeitslosigkeit unverzüglich bei der Verwaltung der Ver-

sicherungskasse zu melden.
Die Verwaltung hat unter Anhörung der Versicherte»

zu prüfen, ob die Arbeitslosigkeit unverschuldet ist.

Art. 12. Der Arbeitslose ist verpflichtet, ihm zuge-

wiesene passende Arbeit anzunehmen, auch solche außer-

halb seines Berufes. Es darf ihm jedoch nicht zugemutet

werden, Arbeit zu nehmen in Betrieben, welche die orts-

üblichen Arbeitsbedingungen nicht innehalten oder bei

denen ein Streik, eine Sperre oder eine Aussperrung

anhängig ist.
Ist für unverschuldet arbeitslose Versicherte passif

Arbeit vorhanden, so wird sie ihnen durch das städtW

Arbeitsamt vor den übrigen, nichtVersicherten Arbeitslosen

zugewiesen.
Art. 13. Arbeitslosen Versicherten, denen eine au.

wärtige Arbeitsgelegenheit angewiesen worden ist, 'a»n

für die Reise die Fahrtentschädigung und ein Tagg»

gewährt werden.
Ledige Versicherte sind, wenn nicht stichhaltige Gê

gründe bestehen, gegen Gewährung der FahrtentschädlM
und eines Taggeldes zur Annahme auswärtiger Arve»-

gelegenheit verpflichtet.
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girt. 14. Berjtdberte, bte fett menigftenS 6 SUtonaten

ber Äaffe angehören uitb allen Berpflidbtungen gegen
btefe nadbgefommen ftnb, haben im gälte unoerfchulbeter
ArbeitSloftgfelt Anfpruch auf etn Saggelb, beffen fpölje
oon bem SageSoerbienfte unb ben gamilienoerhältniffen
abhängt.

SaS Saggelb beträgt olpe Untertrieb ber Berufs»
oerhältniffe :

a) gär atteinftetjenbe Besicherte
mit einem SageSoerbienft bis unb mit gr. 4 gr. 2

mit einem SageSoerbienft non gr. 4— 6 gr. 2,20
mit einem SageSoerbtenft über gr. 6 gr. 2.40

b) gûr SSerfirerte, bte für Angehörige p forgen haben,
mit einem SageSoerbienft bis unb mit gr. 4 gr. 2.60
mit einem SageSoerbtenft non gr. 4—6 gr. 2.80
mit einem SageSoerbienft über gr. 6 gr. 3.

®aS Saggelb barf mit @tnfcf)ïuf eineS Bebenoer»
bienfteS bo<bften§ 7» beS normalen SageSoerblenfteS be»

tragen. SBährenD beS BepgeS ber Saggelber bat fidb
ber ArbeitSlofe bei ber Berroaltung tägtieb pr Kontrolle

p melben.
girt. 15. Sie Berechtigung prn SBejuge bel Sag»

gelbeë begtnnt mit bem oierten SBerftage nach Anrnel»
bung ber eingetretenen ArbeitSlofigfeit unb erftrecït fidb
für ben einzelnen Berfidberten auf böchftenS 60 Sage
innerhalb 52 bem erften BepgStage folgenben Söodben.
gär bte Sonntage roirb fein Saggelb gemäbrt.

Atitgtleber, bte innerhalb 6 SBocben nach Annahme
nadbgeroiefener 3lrbeit neuerbhtgS arbeitslos merben, finb
fofort mit bem beginne ber ArbeitSlofigfeit bepgS»
berechtigt, fofern ihnen nidbt bereits Saggelber für bie
fjödbftbauer gemährt morben ftnb.

Sie Berechnung unb Ausrichtung beS SaggelbeS an
ben einzelnen Berfidberten ift nicht an baS Kalenberjahr
gebunben. §at ein Besicherter innerhalb 52 aufein-
anbetfolgenben SBochen baS Saggelb mäbrenb 60 Sagen
bejogen, fo merben ihm erft mteber Saggelber oerab»
folgt, menn fett bem legten BepgStage menigftenS fedbS
donate oerftridben ftnb unb er mäbrenb biefer alle
Seiträge gelelftet bat.

Art. 16. Sie ©tabt beftreitet bie ©inrichtungS» unb
SermaltungSloften ber Kaffe unb beeft baS auS bem
Ü&erfdbufi ber Ausgaben über bie ©benahmen entftebenbe
®efijit.

Art. 17. ©te Berroaltung ber Kaffe mirb unter ber
Auffidf)t etner BerroaltungSfommiffion bureb baS ftäbtifdEje
Arbeitsamt beforgt.

Art. 18. Sie BerroaltungSfommiffion beftebt auS
9 Atitgliebern unb 4 ©rfabmännern. Ser Borftanb
be§ ©efunbbettSroefenS ift non Amtes megen Borfitjenber
ber Kommiffton. Sie übrigen SJtitglieber unb bte @r»

la|männer merben auf breijäbrige Amtsbauer fe pr
ÇWfte nom ©tabtrat unb ben Betfidberten gemäblt. Sie
waftber ©tabtoerroaltung angebörenben KommiffionS»
wttglteber erhalten etn nom ©tabtrate p beftimmenbeS

Sie BerroaltungSfommiffion ïann einzelne ihrer Be»

übertr ^ ®®ter ber AmtSperiobe einem AuSfdbuffe

v ^•19- Sem Besicherten ftebt gegen ben ©ntfdjelb
et Raffenoermaltung baS ©infpracherecbt an bie Ber»
aitung§iommiffion, gegen ben ©ntfeheib ber letjtern

an ben ©tabtrat p. Ser ©ntfdjeib beS ©tabt»

*ig. Sie ©infprache ift fcbriftlidb p be»

L» « innerhalb 10 Sagen oon ber ©röffnung^ ©ntf(|etbes an etnpreidben.
STnnvx jährlich menigftenS einmal finbet auf

eW ra
"9 ^er BerroaltungSfommiffion im ifftonat äftai

SSmtru SJfl^wfammlung ber Berfidberten ftatt, tn ber
% -Aitglicber ber BerficherungSfaffe fiimmbereefitigt

ftnb. ©ie mirb oom Borfttjenben ber BerroaltungS»
ïommiffion gelettet.

Art. 21. Ser ©eneraloetfammlung ber Berfidberten
fteben p :

a) Sie SBabl oon 4 Sütitgliebern unb 2 ©rfatjmännern
ber BerroaltungSïommiffion;

b) bie ©ntgegennabme unb Befpredbung beS gtahreS»
beridbteS unb ber QabreSredbnung ;

c) bte Befpredbung unb Befcbtufjfaffung über bie
SBelterleitung oon Anregungen, bie ben gabreS»
beridbt, bie QabreSredbnung, ben ©rlafj neuer ober
bie Abänbetung beftebenber Borfdbriften betreffen.

Sie Anregungen finb ber BermaltungSïommiffion pr
Prüfung p übermeifen.

C. (Bewährung wo« <^ufcf?üffeu att bie arbeite»
lefett lllitßlieber yriwater ©rgattifattenen für

2lrbeitelofenrerficberutt0.
Art. 22. Sie in ber ©tabt 3üridb niebergelaffenen

SDtitglieber prioater Drganifationen für Berftdberung un=
felbftänbig ©rroerbenbet (©eroerffdbaften ufm.) gegen Ar»
beitslofigfeit erhalten oon ber ©tabt gufdbfiffe an bie
Saggelber, bie ihnen im galle unoerf^ulbeter Arbeits»
lofigfelt non ihrer Drganifation auSgeridbtet merben.

Art. 23. Sie werben nur an bie ÜUlit»

gtieber foldber Drganifationen geleiftet, meldbe für bie
Ausrichtung con Saggelbern im galle oon ArbeitSlojig»
feit bte in Art. 2 genannten allgemein oetbinblicben Be»
btngungen anerfennen unb burc§ bie Art ihrer Drgani»
fation unb ihrer Berroaltung auSretdbenbe ©ernähr bieten

für eine georbnete gührung ihrer ArbeitSlofenoerftdberung.
Art. 24. Ser ftäbtifdbe mirb nur foldben

Sötitgltebern ber Drganifationen gemährt, bie fdbon min»
beftenS 6 Sötonate tn ber ©tabt ßüridb ununterbrochen
niebergelaffen finb unb î^ier mährenb mtnbeftenS 3 SJto»

naten in Arbeit geftanben haben.
Siefe griffen fönnen bei foldben SRitgliebern ber

Drganifationen oerlürjt merben, bie unmittelbar cor
ihrem nach 3ärtä) mährenb mtnbeftenS 6 ÜJtonaten
einer aus öflenl liehen SJiitteln unterftühten BerfidberungS»
faffe gegen ArbeitSlofigleit tn einer anbern fdbroetjerifdE>en
©emeinbe angehört haben, bie ©egenredbt hält.

An SJtitglieber ber Drganifationen, bie megen be»

trügerifeher ©cbäbigung ber ftäbtifdben BerficherungSfaffe
gegen ArbeitSlofigtett oon biefer auSgefdbloffen morben
finb, merben feine 3ufdbüffe geleiftet.

Art. 25. Ser ftäbtifdbe 3ufdbu| beträgt im SHajimum
100 ®/o beS ftatutarifdben SaggelbeS ber Drganifation
unb höchftenS gr. 2 im Sag. Sie Çôhe beS 3ufdbuffeS
roirb oom ©tabtrate für febe Drganifation unter SBürbi»

gung ihrer befonberen Berhältniffe feftgefe^t.
SaS Saggelb barf mit bem ftäbtifdben 3ufdb«fi unb

mit Sinf^lufi eines AebenoerbienfteS hödbftenS 7» beS

normalen SageSoerbienfteS betragen.
Art. 26. Sebige unb aüeinftehenbe SDtitglieber ber

Drganifationen, bie nidbt für tn ber ©tabt 3äridb nteber»
gelaffene Angehörige, mie ©Item, unerjogene ©efdbroifter
ufm. p forgen haben, erhalten oon ber ©tabt nur bte

£älfte beS normalen 3ufc|uffeS.
Art. 27. Ser ftäbtifche 3ufdbufj mirb folange ge»

letftet, als ber ArbeitSlofe oon feiner Drganifation ftatu»
tarifdbe Saggelber erhält, jeboch früheftenS oom oterten
Sffierftage nach Anmelbung ber eingetretenen ArbeitSlofig»
feit an unb hödbftenS für 60 Sage innerhalb 52 bem

erften BepgStage folgenben 2Boäen. gär Sonntage
merben feine 3ufdbüffe gemährt. |>at ber ArbeitSlofe ben
3ufchu& ber ©tabt für 60 Sage innerhalb 52 aufeinanber»
folgenben äBochen bepgen, fo roirb meiterer ftäbtifcher
3uf<hu^ erft mieber nach einer grift non menigftenS 6
Ätonaten com legten BepgStage an gemährt.
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Art. 14. Versicherte, die seit wenigstens 6 Monaten
der Kasse angehören und allen Verpflichtungen gegen
diese nachgekommen sind, haben im Falle unverschuldeter
Arbeitslosigkeit Anspruch auf ein Taggeld, dessen Höhe
von dem Tagesverdienste und den Familienverhältnissen
abhängt.

Das Taggeld beträgt ohne Unterschied der Berufs-
Verhältnisse:

a) Für alleinstehende Versicherte
mit einem Tagesverdienst bis und mit Fr. 4 — Fr. 2

mit einem Tagesverdienst von Fr. 4— 6 ^ Fr. 2.20
mit einem Tagesverdienst über Fr. 6 — Fr. 2.40

b) Für Versicherte, die für Angehörige zu sorgen haben,
mit einem Tagesverdienst bis und mit Fr. 4 — Fr. 2.60
mit einem Tagesverdienst von Fr. 4—6 — Fr. 2.80
mit einem Tagesverdienst über Fr. 6 — Fr. 3.

Das Taggeld darf mit Einschluß eines Nebenver-
dienstes höchstens V» des normalen Tagesverdienstes be-

tragen. Während des Bezuges der Taggelder hat sich

der Arbeitslose bei der Verwaltung täglich zur Kontrolle
zu melden.

Art. 15. Die Berechtigung zum Bezüge des Tag-
gelbes beginnt mit dem vierten Werktage nach Anmel-
dung der eingetretenen Arbeitslosigkeit und erstreckt sich

für den einzelnen Versicherten auf höchstens 60 Tage
innerhalb 52 dem ersten Bezugstage folgenden Wochen.
Für die Sonntage wird kein Taggeld gewährt.

Mitglieder, die innerhalb 6 Wochen nach Annahme
nachgewiesener Arbeit neuerdings arbeitslos werden, sind
sofort mit dem Beginne der Arbeitslosigkeit bezugs-
berechtigt, sofern ihnen nicht bereits Taggelder für die
Höchstdauer gewährt worden sind.

Die Berechnung und Ausrichtung des Taggeldes an
den einzelnen Versicherten ist nicht an das Kalenderjahr
gebunden. Hat ein Versicherter innerhalb 52 ausein-
anderfolgenden Wochen das Taggeld während 60 Tagen
bezogen, so werden ihm erst wieder Taggelder verab-
folgt, wenn seit dem letzten Bezugstage wenigstens sechs
Monate verstrichen sind und er während dieser Zeit alle
Beiträge geleistet hat.

Art. 16. Die Stadt bestreitet die Einrichtungs- und
Verwaltungskosten der Kasse und deckt das aus dem
Überschuß der Ausgaben über die Einnahmen entstehende
Defizit.

Art. 17. Die Verwaltung der Kasse wird unter der
Aussicht einer Verwaltungskommission durch das städtische
Arbeitsamt besorgt.

Art. 18. Die Verwaltungskommission besteht aus
9 Mitgliedern und 4 Ersatzmännern. Der Vorstand
des Gesundheitswesens ist von Amtes wegen Vorsitzender
der Kommission. Die übrigen Mitglieder und die Er-
satzmänner werden auf dreijährige Amtsdauer je zur
Hmste vom Stadtrat und den Versicherten gewählt. Die
nicht der Stadtverwaltung angehörenden Kommissions-
Mitglieder erhalten ein vom Stadtrate zu bestimmendes

Die Verwaltungskommission kann einzelne ihrer Be-

übertr ^ ^ Dauer der Amtsperiode einem Ausschusse

îì Déni Versicherten steht gegen den Entscheid
er Kassenverwaltung das Einspracherecht an die Ver-
Mungskommission, gegen den Entscheid der letztern

^ den Stadtrat zu. Der Entscheid des Stadt-
endgültig. Die Einsprache ist schriftlich zu be-

^ und innerhalb 10 Tagen von der Eröffnungdes Entscheides an einzureichen.
2l>. Jährlich wenigstens einmal findet auf

à- w
""g der Verwaltungskommission im Monat Mai

iâwà^àersammlung der Versicherten statt, in der
He Mitglieder der Versicherungskasse stimmberechtigt

sind. Sie wird vom Vorsitzenden der Verwaltungs-
kommiffion geleitet.

Art. 21. Der Generalversammlung der Versicherten
stehen zu:

a) Die Wahl von 4 Mitgliedern und 2 Ersatzmännern
der Verwaltungskommission;

d) die Entgegennahme und Besprechung des Jahres-
berichtes und der Jahresrechnung;

e) die Besprechung und Beschlußfassung über die
Weiterleitung von Anregungen, die den Jahres-
bericht, die Jahresrechnung, den Erlaß neuer oder
die Abänderung bestehender Vorschriften betreffen.

Die Anregungen sind der Verwaltungskommission zur
Prüfung zu überweisen.

0. Gewährung von Zuschüssen an die arbeits-
losen Mitglieder Privater Organisationen für

Arbeitslosenversicherung.
Art. 22. Die in der Stadt Zürich niedergelassenen

Mitglieder privater Organisationen für Versicherung un-
selbständig Erwerbender (Gewerkschaften usw.) gegen Ar-
beitslostgkeit erhalten von der Stadt Zuschüsse an die
Taggelder, die ihnen im Falle unverschuldeter Arbeits-
losigkeit von ihrer Organisation ausgerichtet werden.

Art. 23. Die Zuschüsse werden nur an die Mit-
glieder solcher Organisationen geleistet, welche für die
Ausrichtung von Taggeldern im Falle von Arbeitslostg-
keit die in Art. 2 genannten allgemein verbindlichen Be-
dingungen anerkennen und durch die Art ihrer Organi-
sation und ihrer Verwaltung ausreichende Gewähr bieten

für eine geordnete Führung ihrer Arbeitslosenversicherung.
Art. 24. Der städtische Zuschuß wird nur solchen

Mitgliedern der Organisationen gewährt, die schon min-
bestens 6 Monate in der Stadt Zürich ununterbrochen
niedergelassen sind und hier während mindestens 3 Mo-
naten in Arbeit gestanden haben.

Diese Fristen können bei solchen Mitgliedern der
Organisationen verkürzt werden, die unmittelbar vor
ihrem Zuzug nach Zürich während mindestens 6 Monaten
einer aus öffentlichen Mitteln unterstützten Versicherungs-
kaffe gegen Arbeitslosigkeit in einer andern schweizerischen
Gemeinde angehört haben, die Gegenrecht hält.

An Mitglieder der Organisationen, die wegen be-
trügerischer Schädigung der städtischen Versicherungskasse
gegen Arbeitslosigkeit von dieser ausgeschlossen worden
sind, werden kein« Zuschüsse geleistet.

Art. 25. Der städtische Zuschuß beträgt im Maximum
100 °/o des statutarischen Taggeldes der Organisation
und höchstens Fr. 2 im Tag. Die Höhe des Zuschusses
wird vom Stadtrate für jede Organisation unter Würdi-
gung ihrer besonderen Verhältnisse festgesetzt.

Das Taggeld darf mit dem städtischen Zuschuß und
mit Einschluß eines Nebenverdienstes höchstens V» des
normalen Tagesverdienstes betragen.

Art. 26. Ledige und alleinstehende Mitglieder der
Organisationen, die nicht für in der Stadt Zürich nieder-
gelassene Angehörige, wie Eltern, unerzogene Geschwister
usw. zu sorgen haben, erhalten von der Stadt nur die

Hälfte des normalen Zuschusses.
Art. 27. Der städtische Zuschuß wird solange ge-

leistet, als der Arbeitslose von seiner Organisation statu-
tarische Taggelder erhält, jedoch frühestens vom vierten
Werktage nach Anmeldung der eingetretenen Arbeitslosig-
keit an und höchstens für 60 Tage innerhalb 52 dem
ersten Bezugstage folgenden Wochen. Für Sonntage
werden keine Zuschüsse gewährt. Hat der Arbeitslose den
Zuschuß der Stadt für 60 Tage innerhalb 52 aufeinander-
folgenden Wochen bezogen, so wird weiterer städtischer
Zuschuß erst wieder nach einer Frist von wenigstens 6

Monaten vom letzten Bezugstage an gewährt.
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Art. 28. Ste Organifationen bürfen ihre bisherigen
Saggelber nicht oerminbern. ©ie haben bie ftäbtifd^en
jufchüffe ihre« arbeitslosen SRitgtlebern mit bem Sag»
gelbe ber Drganifation, unb zwar als Anlage ju btefem,
auszuzahlen.

Sie ausbezahlten Jufchüffe merben ben Organisationen
oierteljährlicl) jurüdoergötet, nachbem bte ©tabtoerwal»
tung bte ihr oorgelegten VedjnungSauSroeffe geprüft unb
richtig befunben hat.

Art. 29. Organifationen, bte für ihre arbeitslofen
SJlitglteber auf bie ©emährung oon fiäbtifdhen Jufchüffen
Anfprudg erheben, haben bem ©tabtrat ein fdjrifllicheS
©efudl) unter Beilage folgenber AuSweife einzureiben :

a) ©tatuten uni» ©onberbeftimmungen, Berichte unb
gormulare, bte ftch auf bie AcbeitSlofen»Verfiche»

rung beziehen;
b) ben legten Jahresbericht unb bie letzte JahreSredf)»

nung über bte ArbeitSlofen=VerfidE)erung ber Dr»
ganifation.

Art. 30. Ste ©tatuten ober bte ©onberbeftimmungen
über ArbeiiSlofen=Verftcherung müffen alles Söefentliche
über beren Organifation, Verwaltung, Kaffa» unb Stech'
nungSroefen enthalten. Anbetungen ber Veftimmungen
über bie 3XrbeitSlofen=gSerftd^erung müffen bem ©tabtrat
jur Kenntnis gebraut merben.

Art. 31. Sie Organifationen, beren ällitglteber '

ftäbtif«he Jufchüffe erhalten, haben fidf) ben Kontroll»
malnahmen beS ©tabtrateS zu unterziehen, ©ie haben
ihre SDtitglieberfontrolIen, Kaffa» unb fftechnungSbüchet
fo anzulegen unb zu führen unb bie bazu gehörigen Ve»

lege fo georbnet aufzubewahren, baff jeberzett eine ein»

gehenbe Prüfung möglich tft.
Art. 32. Sen oom ©tabtrate mit ber Auf ficht über

bie Kaffaführung betrauten Veamten finb auf Verlangen
bie ÛUlitglieberïontroHen, Kaffa» unb 9technungSbüdl)er,
nebfi Velegen jeberzett zur Prüfung oorzulegen.

Art. 33. Über bie ^Bewegungen im SPlitgiteberbeftanb

ift ber oom ©tabtrate mit ber Kontrolle betrauten ftäbti»
fdhen aimtSfteüe periobifch fummarifd) VeridE)t zu erftatten.

überbieS finb bie Organifationen gehalten, bie oom
©tabtrate oerlangten ftatiftifchen SRitteilungen über ihre
ArbeitSlofenoerfichetung nach ben oom ©tabtrate fefige»
festen gormularen zu liefern.

Art. 34. Sie Organifationen übernehmen bte Ver»
pflichtung, ihren arbeitslos geworbenen SRitgliebem rnög»
lichft rafdjj wieber Arbeit zu oetfdfjaffen. SJtitglieber oon
Organifationen, bie nicht etnen eigenen, oom ©tabtrate
anerfannten Arbeitsnachweis führen, finb gehalten, fidj
ZwecîS SBiebererlangung oon Arbeit an baS ftäbtifclje
Arbeitsamt zu wenben.

D. Schlug? unb übeogangsbefümmuttgen.
Art. 35. Ser ©tabtrat erläfjt bie AuSführungS»

beftimmungen unb Sieg lern ente, bie für bie Verwaltung
ber fiäbtifdhen VetficherungSfaffe gegen ArbeitSlofigfeit
unb bie ©emährung oon jufdjüffen an bie arbeitslofen
SJlitglieber prioater Organifationen für Arbeitslosen»Ver=
Sicherung erforbetlich finb.

Art. 36. Ste ©tabt behält ftch gegenüber ben bei
ber fiäbtifdhen Kaffe Verheerten unb gegenüber ben
prioaten Organifationen für ArbeitSlofen»Verficherung
jeberzett oor, bie Veftimmungen biefer Verorbnung zu
änbern.

Art. 37. Siefe Verorbnung tritt am 1. Augufi 1914
in Kraft, gür bie bis zum 30. September 1914 ber
fiäbtifdhen VetficherungSfaffe gegen ArbeitSlofigleit bei»
tretenben Verftdherten wirb bie in Art. 14 feftgelegte
grift fo weit oerfürzt, bag fte oom 1. Sezember 1914
an zum Vezuge oon Saggelbern berechtigt finb.

Sie ©emährung oon Jufdfjüffen an bie arbeitslofen

SJlitglieber prioater Organifationen beginnt mit bem

1. Sezember 1914.
Art. 38. SJlit bem Jnfrafttreten biefer Vetorbnunq

hört bte bisher geübte ArbeitSlofen»Unterftüt}ung ganz»

lieh auf.
2. Ser ©tabtrat wirb etngelaben, nach Ablauf oon

3 Jahren bem ©rofjen ©tabtrate über bte Sachführung
ber Arbeitslofen»Verjtdherung Vericht zu erftatten unb

Anträge über eine Sleoifion ber Verorbnung oorzulegen.
Sie 20 tägige grift zur Anrufung einer ©emeinbe»

abftimmung zu jiffer II beS VefdjiuffeS läuft oom Sage

ber Vefanntmadhung an.

Jm fRamen beS ©rojjen ©tabtrateS:
Ser Vräftbent: ©pfiljlet.
Ser ©efretär : Dr. Jafob ©ftfjer»8iirllt.

9er Sop&Ventifotor
£> patent Ar.-63,202.

Jn ber VentilationStedhnif unterfdfjeibet man beïannt»

(idh als fpauptfpfieme ooneinanber bie ©chraubenräber
unb bte Jentrifugal»Ventilatoren (©dhleuberräber). Sie

©dljraubenoentilatoren fommen bann in Anwenbung,
wenn grofje Suftmengen bei fleinen tpreffungen tn grage

fiehen, währenb Jentrifugaloentilatoren immer am $lafe

finb, wo größere Sßiberftänbe zu überwtnben finb.
Um nun auch ©chraubenoentilatoren noch utii Vorteil

in ©renzfällen oerwenben zu fönnen, wo fonft fc|on

hlteberbrudf » Jentrifugal » Ventilatoren inftalltert werben

müßten, würbe ber nadjjfolgenb befdhrlebene Soppel»Ven»
tilator „Solo" fonftruiert. Siefe Konftruflion getobt»

leiftet auch eine ooüe glächenwirfung.
Vet allen in ben fpanbel gelangenben ©dhrauben»

oentilatoren ohne Jentrumcalotte fommt eS oor, bajj

beim Arbeiten gegen VBiberftänbe bie oon ber ^Peripherie

beS glügelrabeS geförberte Suft gegen baS Jentrum bei

VabeS zu, wieber zurücfgebrücft wirb. Ser ©runb baju

liegt tn ber ungleichmäßigen ©augwirfung, welche ihr

Vlajimum an ben zu äufjerft liegenben glügelteilen erreicht

unb nach ber Ac|fe beS glügelrabeS proportional ber

UmfangSgefchwinbigfett abnimmt.
Stefem Übelftanbe hilft ber patentierte Soppel»SSeti<

tilator „Solo" in oorzüglther SBBeife baburch ab, bah

bie fllabe beS Ventilators im Surdfjmeffer ztemtich gwp

unb als Jcntrifugaloentilator burdhgebilbet ift.
beiftehenbe ©fizze fteüt bie Vorgänge bar, wie fte f«5

bei gewöhnlichen ©chraubenoentilatoren abwicfeln. ®'<

obere JSartic zeigt, baß beim Arbeiten gegen freien AuS»

tritt ber glfigel nur in ben äußeren Partien roirlfam

arbeitet, ©obalb fich nodh auf ber Srucffette ein 3Bib«'

ftanb geltenb macht, wenn ber glügel zum Vetfptel w

einem Vohr arbeitet, wie baS in ber untern ©fizzenPw
angebeutet ift, finbet tn ber innern glügelpartie eine 9W'

ftrömung ber Suft oon ber Srucffeite her nach ber

feite ftatt, wie bieS burdh bte Pfeile angegeben wirb.
^

Semgegenüber zeigt bte mittlere gigur linfS bte Arbeit»'

weife beS $atentboppeloentilator§ „©olo". Ste noratt»

gehenb befeßriebenen gehler finb oermieben. Dljne
Srucf zu arbeiten, förbert ber glügel bie Suft eben]"

in ber innerften partie wie in ber äußerften. Vet Afibei'

ftanb auf ber Srudffeite fann fetne AMftrömung we"

ftattfinben.
Sie als 3etitrifugaloentilator auSgebilbete Vabe W'

fi^t eine rabiate ©dhaufelung, beren äußerer Surhwetie

fo berechnet ift, bah bie buret) fte erzeugte Sepreffion 5

nämliche ift, wie bie buret) bte nach befannten weg«

baran anfchliefjenben ©djraubenpgel. Um bie oori ®

rabialen ©chaufelung in rabiaier SRic^tung before« j
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Art. 28. Die Organisationen dürfen ihre bisherigen
Taggelder nicht vermindern. Sie haben die städtischen
Zuschüsse ihren arbeitslosen Mitgliedern mit dem Tag-
gelde der Organisation, und zwar als Zulage zu diesem,

auszuzahlen.
Die ausbezahlten Zuschüsse werden den Organisationen

vierteljährlich zurückoergütet, nachdem die Stadtverwal-
tung die ihr vorgelegten Rechnungsausweise geprüft und
richtig befunden hat.

Art. 29. Organisationen, die für ihre arbeitslosen
Mitglieder auf die Gewährung von städtischen Zuschüssen

Anspruch erheben, haben dem Stadtrat ein schriftliches
Gesuch unter Beilage folgender Ausweise einzureichen:

a) Statuten und Sonderbestimmungen, Berichte und
Formulare, die sich auf die Arbeitslosen-Versiche-
rung beziehen;

k) den letzten Jahresbericht und die letzte Jahresrech-
nung über die Arbeitslosen-Versicherung der Or-
ganisation.

Art. 30. Die Statuten oder die Sonderbestimmungen
über Arbeitslosen-Versicherung müssen alles Wesentliche
über deren Organisation, Verwaltung, Kassa- und Rech-
nungswesen enthalten. Änderungen der Bestimmungen
über die Arbeitslosen-Versicherung müssen dem Stadtrat
zur Kenntnis gebracht werden.

Art. 31. Die Organisationen, deren Mitglieder
städtische Zuschüsse erhalten, haben sich den Kontroll-
maßnahmen des Stadtrates zu unterziehen. Sie haben
ihre Mitgliederkontrollen, Kassa- und Rechnungsbücher
so anzulegen und zu führen und die dazu gehörigen Be-
lege so geordnet aufzubewahren, daß jederzeit eine ein-
gehende Prüfung möglich ist.

Art. 32. Den vom Stadtrate mit der Aussicht über
die Kassasührung betrauten Beamten sind aus Verlangen
die Mitgliederkontrollen, Kassa- und Rechnungsbücher,
nebst Belegen jederzeit zur Prüfung vorzulegen.

Art. 33. Über die Bewegungen im Mitgliederbestand
ist der vom Stadtrate mit der Kontrolle betrauten städti-
schen Amtsstelle periodisch summarisch Bericht zu erstatten.

überdies sind die Organisationen gehalten, die vom
Stadtrate verlangten statistischen Mitteilungen über ihre
Arbeitslosenversicherung nach den vom Stadtrate festge-
setzten Formularen zu liefern.

Art. 34. Die Organisationen übernehmen die Ver-
pflichtung, ihren arbeitslos gewordenen Mitgliedern mög-
ltchst rasch wieder Arbeit zu verschaffen. Mitglieder von
Organisationen, die nicht einen eigenen, vom Stadtrate
anerkannten Arbeitsnachweis führen, sind gehalten, sich
zwecks Wiedererlangung von Arbeit an das städtische
Arbeitsamt zu wenden.

I). Schluß- und Übergangsbestimmungen.
Art. 35. Der Stadtrat erläßt die Aussührungs-

bestimmungen und Reglements, die für die Verwaltung
der städtischen Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit
und die Gewährung von Zuschüssen an die arbeitslosen
Mitglieder privater Organisationen für Arbeitslosen-Ver-
sicherung erforderlich sind.

Art. 36. Die Stadt behält sich gegenüber den bei
der städtischen Kasse Versicherten und gegenüber den
privaten Organisationen für Arbeitslosen-Versicherung
jederzeit vor, die Bestimmungen dieser Verordnung zu
ändern.

Art. 37. Diese Verordnung tritt am 1. August 1914
in Kraft. Für die bis zum 30. September 1914 der
städtischen Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit bei-
tretenden Versicherten wird die in Art. 14 festgelegte
Frist so weit verkürzt, daß sie vom 1. Dezember 1914
an zum Bezüge von Taggeldern berechtigt sind.

Die Gewährung von Zuschüssen an die arbeitslosen

Mitglieder privater Organisationen beginnt mit dem

1. Dezember 1914.
Art. 38. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung

hört die bisher geübte Arbeitslosen-Unterstützung ganz-
lich auf.

2. Der Stadtrat wird eingeladen, nach Ablauf von
3 Jahren dem Großen Stadtrate über die Durchführung
der Arbeitslosen-Versicherung Bericht zu erstatten und

Anträge über eine Revision der Verordnung vorzulegen.
Die 20tägige Frist zur Anrufung einer Gemeinde-

abstimmung zu Ziffer II des Beschlusses läuft vom Tage
der Bekanntmachung an.

Im Namen des Großen Stadtrates!
Der Präsident: Spühler.
Der Sekretär: Dr. Jakob Escher-Bürkli.

Zer IvMl-MtilM ..Soll»".
O Patent Nr.-63,202.

In der Ventilationstechnik unterscheidet man bekannt-

lich als Hauptsysteme voneinander die Schraubenräder
und die Zentrifugal-Ventilatoren (Schleuderräder). Die

Schraubenventilatoren kommen dann in Anwendung,
wenn große Luftmengen bei kleinen Pressungen in Frage

stehen, während Zentrifugalventilatoren immer am Platze

sind, wo größere Widerstände zu überwinden sind.
Um nun auch Schraubenventilatoren noch mit Vorteil

in Grenzfällen verwenden zu können, wo sonst schon

Niederdruck - Zentrifugal - Ventilatoren installiert werden

müßten, wurde der nachfolgend beschriebene Doppel-Ven>
tilator „Solo" konstruiert. Diese Konstruktion gewähr-

leistet auch eine volle Flächenwirkung.
Bet allen in den Handel gelangenden Schrauben-

Ventilatoren ohne Zentrumcalotte kommt es vor, daß

beim Arbeiten gegen Widerstände die von der Peripherie
des Flügelrades geförderte Luft gegen das Zentrum des

Rades zu, wieder zurückgedrückt wird. Der Grund dazu

liegt in der ungleichmäßigen Saugwirkung, welche ihr

Maximum an den zu äußerst liegenden Flügelteilen erreicht

und nach der Achse des Flügelrades proportional der

Umfangsgeschwindigkeit abnimmt.
Diesem llbelstande hilft der patentierte Doppel-Veu-

tilator „Solo" in vorzüglicher Weise dadurch ab, dos

die Nabe des Ventilators im Durchmesser ziemlich groß

und als Zentrifugalventilator durchgebildet ist. Die

beiftehende Skizze stellt die Vorgänge dar, wie sie B
bei gewöhnlichen Schraubenventilatoren abwickeln. Die

obere Partie zeigt, daß beim Arbeiten gegen freien Aus-

tritt der Flügel nur in den äußeren Partien wirksam

arbeitet. Sobald sich noch auf der Druckseite ein Wider-

stand geltend macht, wenn der Flügel zum Beispiel m

einem Rohr arbeitet, wie das in der untern SkizzenhW
angedeutet ist, findet in der innern Flügelpartte eine Rück-

strömung der Luft von der Druckseite her nach der Saug-

seite statt, wie dies durch die Pfeile angegeben wird.
^

Demgegenüber zeigt die mittlere Figur links die Arbeit--

weise des Patentdoppelventilators „Solo". Die voran-

gehend beschriebenen Fehler sind vermieden. Ohne M
Druck zu arbeiten, fördert der Flügel die Luft ebenp

in der innersten Partie wie in der äußersten. Bei Wider-

stand auf der Druckseite kann keine Rückströmung nG

stattfinden.
Die als Zentrifugalventilator ausgebildete Nabe be-

sitzt eine radiale Schaufelung. deren äußerer Durchweg
so berechnet ist, daß die durch sie erzeugte Depression

b

nämliche ist, wie die durch die nach bekannten Rege

daran anschließenden Schraubenflügel. Um die von °

radialen Schaufelung in radialer Richtung beford» j
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